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Auswahl und Einsatz von 

Absturzschutzsystemen

Kennzeichnung, Aufbewahrung,

Pflege und Prüfung

ID 032362

Kennzeichnung von PSA gegen Absturz

Jeder lösbare Bestandteil ist in der Landessprache deutlich zu kennzeichnen:

• CE-Kennzeichnung aus „CE“ und vierstelliger Kennnummer der überwachenden Stelle

• Identifikation, z. B. Herstellername

• Rückverfolgbarkeit z. B. Chargennummer oder Herstellungsjahr

• Bezeichnung, z. B. Typ oder Modell

• Nummer und Jahr der entsprechenden EN-Norm

• Hinweis auf Gebrauchsanleitung, z. B. Piktogramm

ID 040994
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Kennzeichnung von PSA gegen Absturz - Praxisbeispiel

ID 040996

Gebrauchsanleitung von PSA gegen Absturz

Jedem lösbaren Bestandteil ist eine schriftliche Gebrauchsanleitung in der Landessprache 

beizufügen:

• Beschreibung, Zweck und Anwendung der Ausrüstung

• Warnhinweise zu Gefährdungen, erforderlichen Kenntnissen …

• Bestandteile des Systems und bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Anleitungen für die Wartung und regelmäßige Überprüfungen

• evtl. Anleitungen für Instandsetzungen

• Hinweise zur Dokumentation

ID 040997
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Gebrauchsanleitung von PSA gegen Absturz - Praxisbeispiel

ID 040998

Gebrauchsdauer

• Zeitspanne, in der die Funktionsfähigkeit erhalten bleibt und die ab dem Herstellungs-

datum beginnt

• entscheidend sind die Angaben des Herstellers

• Chemiefasern unterliegen einer gewissen Alterung (UV-Strahlung, Kälte, Wärme …)

ID 041000
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Aufbewahrung und Pflege

Aufbewahrung

• entfernt von Heizungen, keine direkte Lichteinwirkung

• freihängend in trockenen Räumen

• vor aggressiven Stoffen schützen

• Gerätekoffer oder -säcke benutzen

Pflege

• entsprechend Gebrauchsanleitung

• abbürsten, bei Bedarf in Waschmaschine (bis 40° C) waschen

ID 041001

Prüfungen

• Festlegung von Art, Umfang und Fristen der Prüfungen 

• Festlegung und Beauftragung von Prüfenden

• Durchführung und Dokumentation der Prüfung

→ Prüfung HSG durch Hersteller bzw. durch autorisierte oder 

 sachkundige Person

→ vor Benutzung von Steigschutzeinrichtungen bzw. fest montierten 

Anschlageinrichtungen ist zu überprüfen, dass die letzte 

Sachkundigenprüfung max. ein Jahr zurückliegt

ID 040999
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Prüfungen von PSA gegen Absturz

ID 041043

wiederkehrende  Prüfungen (mind. alle 12 Monate) 

durch sachkundige Personen

außerordentliche Prüfungen nach Schadensereignissen

durch sachkundige Personen

Sicht- und Funktionsprüfungen

durch unterwiesene Personen (Benutzer)

Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme (korrekte Lieferung, Transportschäden, 

Inventarisierung, Individualisierung …) durch sachkundige Person 

Prüfungen - geeignete Beschäftigte

ID 041048

Kenntnisse

Zuverlässigkeit

körperliche Eignung

geistige Eignung

Fachkenntnisse

Berufserfahrung

Berufsausbildung

technisches Verständnis

Sehen
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Prüfungen - Beauftragung

ID 041049

Der Arbeitgeber kann 

zuverlässige und fachkundige 

Personen schriftlich damit 

beauftragen, ihm obliegende 

Aufgaben in eigener Ver-

antwortung wahrzunehmen.

fachliche Weisungsfreiheit 

gewährleisten

Quelle: BGHM

Prüfungen - Beauftragung

ID 041045

Sachkundige Personen 

unterliegen bei ihrer Prüftätigkeit 

keinen fachlichen Weisungen 

und dürfen wegen dieser 

Tätigkeit nicht benachteiligt 

werden.

Festlegung der Aufgaben 

und Kompetenzen
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Prüfungen - Durchführung

ID 041046

Der Arbeitgeber hat die erforderlichen 

Mittel bereitzustellen.

Regelwerke

Herstellerinformationen 

Sachmittel 

Geldmittel 

Prüfungen - Dokumentation

ID 041047

Der Arbeitgeber hat die Ergebnisse 

der Prüfungen aufzuzeichnen.

Aufbewahrung der Aufzeichnungen

❑ über einen angemessenen Zeitraum

❑ mindestens bis zur nächsten Prüfung

Bereithalten der 

Aufzeichnungen am 

Betriebsort
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Prüfungen - Nachweis Sachkundigenprüfung

• Vorlagen z. B. in Gebrauchsanleitungen der Hersteller

• Erstellung eigener Checklisten

• Erfassung mittels RFID-Technik und Verwaltung mittels Software

ID 041051
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